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Anlage 2
zu § 12 Abs. 4 vorstehender Anordnung

Mangelanzeige für feste Brennstoffe aus Import
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Ort und Datum: (Unterschrift)

* Kohlenzug-Nr.

Anordnung Nr. 3* 
über die Behandlung von Lebensmitteln 

im Lebensmittelverkehr.
Vom 19. Januar 1966

Auf Grund des § 11 Abs. 1 des Lebensmittelgesetzes 
vom 30. November 1962 (GBl. I S. 111) wird folgendes 
angeordnet:

§ 1
Der § 64 der Anordnung vom 25. August 1956 über 

die Behandlung von Lebensmitteln im Lebensmittel- 
Verkehr (GBl. I S. 788) erhält folgende Fassung:

„(1) Alle Beschäftigten, die mit Lebensmitteln dau
ernd oder zeitweilig in Berührung kommen können, 
haben die vorgeschriebene Hygienekleidung sowie 
folgenden Haarschutz zu tragen:
1. Weibliche Beschäftigte müssen ein engmaschiges 

Haarnetz, eine Haube, Mütze, Kappe oder ein 
Tuch so tragen, daß das Kopfhaar weitestgehend 
und bis zur Stirnhaargrenze umschlossen ist. Bei 
Verwendung eines Haarnetzes kann zusätzlich 
eine Rüsche, Kopfrunde oder ein Schiffchen getra
gen werden.

• Anordnung Nr. 2 vom 12. April 1957 (GBl. I Nr. 33 S. 280)

2. Männliche Beschäftigte müssen eine Mütze, Kappe 
oder ein Schiffchen tragen. Werden Tierkörper
teile getragen, ist ein das gesamte Kopfhaar und 
ein den Nacken bedeckender abwaschbarer Schutz 
zu verwenden.

(2) Die Hygienekleidung sowie Hauben, Mützen, 
Kappen, Tücher, Rüschen, Kopfrunden oder Schiff
chen müssen dem „Bildkatalog Hygienekleidung“** 
entsprechen. Eine einmalige Verwendung sauberer 
Papierrüschen ist zulässig.

(3) Das Tragen des Haarschutzes ist nicht erforder
lich für Beschäftigte, die ausschließlich

1. mit verpackten Lebensmitteln in Berührung kom
men,

2. mit pflanzlichen Naturprodukten wie Obst, Ge
müse oder Kartoffeln bzw. mit Eiern oder fri
schen Fischen in Berührung kommen, jedoch 
keine Be- oder Verarbeitung dieser Erzeugnisse 
vornehmen,

** Herausgegeben vom Staatlichen Textilkontor Karl-Marx- 
Stadt


